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GEMEINDE TRAUNKIRCHEN 

Ortsplatz 1, 4801 Traunkirchen Pol. Bezirk Gmunden, OÖ 
 

Traunkirchen, am 17.01.2022 
Bearbeiter:  Heißl Stefan 

Tel.: 07617/2255-20 
E-Mail.: heissl@traunkirchen.ooe.gv.at 

 
ZI.: GR/001/2021 

 

Verhandlungsschrift 
 

über die öffentlich konstitiuierende Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Traunkir-
chen. 

 Sitzungstermin: Freitag, den 12.11.2021 

 Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 

 Sitzungsende: 19:10 Uhr 

 Ort, Raum: Festsaal Waldcampus Österreich Traunkirchen 

 

Anwesend sind: 

Bürgermeister 
BGM Ing. Christoph Schragl, MSc. ÖVP  

Vizebürgermeister 
Vbgm. Andreas Moser ÖVP  

Fraktionsobmann 
GR Dr. Peter Holzberger ÖVP  
GR Mag. Richard Held SPÖ  
GR Dipl. Ing. Nikolaus Nemestothy LiFT  

Mitglieder 
GV MMag. Iris Loidl ÖVP  
GR Ing. Alois Siegesleitner ÖVP  
GR Josef Bachinger ÖVP  
GR Dr. Verena Fettinger ÖVP  
GR Waltraud Eder ÖVP  
GR Tanja Gattinger ÖVP  
GR Martin Mallinger ÖVP  
GV Christian Humer SPÖ  
GR Jasmin Hessenberger, MSc. SPÖ  



Gemeinderat 12.11.2021 
Seite 2 von 24 

 

GR Christian Danner SPÖ  
GV Karin Grömer LiFT  
GR Mag. Jur. Thomas Mayr LiFT  
GR Thomas Grömer, BEd. LiFT  

Ersatzmitglieder 
  Klaus Felleitner ÖVP Vertretung für Herrn Ing. Stephan Wolfs-

gruber 

SchriftführerIn 
AL Stefan Heißl   

Zuhörer 
  David Danner SPÖ  
  Helmut Erhardt ÖVP  
  Mag. Renate Fölser ÖVP  
  Ing. Herbert Friedl SPÖ  
  Wolfgang Gröller ÖVP  
  Waldemar Hessenberger SPÖ  
  Clemens Holzberger ÖVP  
  Ing. Johann Holzleithner ÖVP  
  Mag. Alexandra Kolber LiFT  
  Manfred Mayer ÖVP  
  Mag. Verena Metzenrath LIFT  
  Stephanie Proft LiFT  
  Bernd Reinhart ÖVP  
  Alois Schernberger ÖVP  
  Ing. Hans Georg Wildauer ÖVP  
  Franz Zopf ÖVP  

 

Nicht Anwesend sind: 

Mitglieder 
GR Ing. Stephan Wolfsgruber, BEd. ÖVP Entschuldigt 
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BGM Christoph Schragl begrüßt die Mitglieder des neu gewählten Gemeinderates, sowie 
die zur Ablegung des Gelöbnisses zusätzlich anwesenden Ersatzmitglieder und Herrn Be-
zirkshauptmann Ing. Mag. Alois Lanz, stellt die ordnungsgemäße Einberufung und die Be-
schlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
 

Tagesordnung: 
 
 

1 .  Angelobung des direkt gewählten Bürgermeisters durch den Bezirkshaupt-
mann bzw. seines Beauftragten 
 

2 .  Angelobung der Mitglieder und der anwesenden Ersatzmitglieder des neu ge-
wählten Gemeinderates durch den Bürgermeister 
 

3 .  Feststellung der Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie Be-
rechnung und Bekanntgabe der den einzelnen im Gemeinderat vertretenen 
Fraktionen zukommenden Gemeindevorstandsmandate durch den Vorsitzen-
den 
 

4 .  Beschluss Gem. § 52 der OÖ GemO - Abstimmung bei Wahlen mittels Hand-
zeichen 
 

5 .  Wahl der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstandes – Fraktionswahl 
 

6 .  Festsetzung der Anzahl der Vizebürgermeister 
 

7 .  Wahl des/der Vizebürgermeister(s) – Fraktionswahl 
 

8 .  Angelobung des/der Vizebürgermeister(s) durch den Bezirkshauptmann bzw. 
seines Beauftragten und Angelobung der übrigen Mitglieder des Gemeinde-
vorstandes durch den Bürgermeister 
 

9 .  Ausschüsse/Beirat: 
 

9.1 .  Festsetzung der Anzahl der zu bildenden Ausschüsse/Beiräte, deren Zustän-
digkeiten und Benennung 
 

9.2 .  Feststellung, welche im Gemeinderat vertretene Fraktion jeweils in einem be-
stimmten Ausschuss/Beirat den Obmann bzw. die Obfrau (Obmann/Obfrau-
Stellvertreter/in) stellt 
 

9.3 .  Feststellung der Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der einzelnen Aus-
schüsse/Beiräte 
 

9.4 .  Wahl der Obmänner/Obfrauen und Obmann-Stellvertreter/innen sowie der üb-
rigen Mitglieder und Ersatzmitglieder in den einzelnen Ausschüssen – Frakti-
onswahl; sowie Fassung der im Zusammenhang mit der Wahlhandlung erfor-
derlichen Beschlüsse 
 

10 .  Prüfungsausschuss: 
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10.1 .  Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
 

10.2 .  Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
 

10.3 .  Bestimmung der Fraktion, welche die Obmann/Obfrau- und Obmann/Ob-
fraustellvertreter-Funktion stellt 
 

10.4 .  Wahl des/der Obmannes/Obfrau und des Obmann/Obfrau-Stellvertreters 
 

11 .  Übertragung des Beschlussrechtes der Wohnungsvergaben an den Aus-
schuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kindergartenangele-
genheiten, Wohnungsvergaben 
 

12 .  Wahl der Vertreter/innen (Stellvertreter/innen) in Organe außerhalb der Ge-
meinde 
 

12.1 .  in die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Gmunden 
 

12.2 .  in die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Gmunden 
 

12.3 .  in die Verbandsversammlung des Reinhalteverbandes Traunsee Nord 
 

12.4 .  in die Verbandsversammlung des Wegeerhaltungsverbandes Alpenvorland 
 

12.5 .  drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) in den Jagdausschuss der Genossenschafts-
jagd Traunkirchen gem. § 16 Oö. Jagdgesetz 
 

12.6 .  drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) in den Kindergartenbeirat 
 

12.7 .  drei Dienstgebervertreter/innen (Stellvertreter/innen) in den Personalbeirat der 
Gemeinde Traunkirchen 
 

13 .  Bekanntgabe der von den Fraktionen bestellten Obmänner/Obfrauen und -
stellvertreter/innen 
 

14 .  Erklärung des Bürgermeisters und der Fraktionsobmänner/-frauen 
 

15 .  Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 08.07.2021 
 

16 .  Allfälliges 
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Protokoll: 
 
 

TOP 1 Angelobung des direkt gewählten Bürgermeisters durch den Be-
zirkshauptmann bzw. seines Beauftragten 
 

Sachverhalt: 
 
Die abgehaltene Bürgermeisterwahl vom 26.09.2021 zeigt folgendes Ergebnis: 
Wahlberechtigte:  1.507 
Abgegebene Stimmen: 1.124 
Gültige Stimmen:  1.043 
Ungültige Stimmen:       81 
 
Ing. Christoph Schragl, MSc.  717 Stimmen  68,74 % 
Christian Humer   326 Stimmen  31,26 % 
 
Zum Bürgermeister wurde Herr Ing. Christoph Schragl, MSc. gewählt. 
 

Beschlussprotokoll: 
 
Bezirkshauptmann Mag. Alois Lanz nimmt die Angelobung vor und verliest die Gelöbnis-
formel für den Bürgermeister: 
„Sie werden geloben, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen 
Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich 
gewissenhaft zu be-achten, Ihre Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das 
Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde Traunkirchen nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu fördern.“ 
 
Der Bezirkshauptmann bittet den Bürgermeister, das Gelöbnis mit den Worten „ich gelobe“ 
und durch Handschlag an ihn abzulegen.  
Mit den Worten „ich gelobe“ und durch Handschlag an Herrn Bezirkshauptmann Ing. Mag. 
Lanz wird hierauf Herr Ing. Christoph Schragl, MSc. als Bürgermeister angelobt. 
 

TOP 2 Angelobung der Mitglieder und der anwesenden Ersatzmitglieder 
des neu gewählten Gemeinderates durch den Bürgermeister 
 

Sachverhalt: 
 
Aufgrund des Wahlergebnisses vom 26.09.2021 wurden folgende Damen und Herren in 
den Gemeinderat als Mitglied oder Ersatzmitglied gewählt: 
 
ÖVP – Team Bürgermeister Christoph Schragl – ÖVP Traunkirchen 
 

1. Schragl Christoph, Ing., MSc 
2. Moser Andreas 
3. Loidl Iris, MMag. rer. soc. oec. 
4. Wolfsgruber Stephan Alois, Ing., BEd 
5. Siegesleitner Alois, Ing. 
6. Holzberger Peter, Dr.  
7. Fettinger Verena, Dr. 
8. Bachinger Josef Johann 
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9. Gattinger Tanja 
10. Eder Waltraud 
11. Mallinger Martin 
12. Felleitner Klaus 
13. Erhardt Helmut 
14. Peer Erich Norbert, Ing. 
15. Holzberger Clemens 
16. Schernberger Alois 
17. Gröller Wolfgang Heinrich 
18. Reinhart Bernd Karl Walter 
19. Leitner Alois, Ing. 
20. Raffelsberger Albert 
21. Fölser Renate, Mag. 
22. Wolfsgruber Dominik 
23. Mayer Manfred Karl 
24. Zopf Franz 
25. Lüftinger Rosa 
26. Thalhamer Alois Franz 
27. Holzleithner Johann, Ing. 
28. Brunner Anna Maria 
29. Thalhamer Elisabeth 
30. Buchberger Michael 
31. Leitner Günter 
32. Hofstätter Günter 
33. Jocher Christine 
34. Leitner Edith 
35. De Hoop Sarah 
36. Wildauer Hans Georg, Ing. 
37. Pangerl Markus 
38. Ellmauer Matthias 

 
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 
 

1. Humer Christian 
2. Hessenberger Jasmin Bernadet, MBA, MSC 
3. Held Richard, Mag. rer. soc. oec. 
4. Danner Christian 
5. Hessenberger Waldemar 
6. Danner David Sebastian 
7. Quatember Andrea Hedwig 
8. Huber Rudolf 
9. Humer Michaela 
10. Friedl Herbert Walter, Ing. 
11. Feichtinger Gertrude 
12. Feichtinger Werner 
13. Druckenthaner Anna Elisabeth 
14. Buchegger Max Ferdinand 
15. Quatember Wolfgang, Dr. 
16. Enter Stefan, Mag. 
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LIFT – Liste für Traunkirchen 
 

1. Grömer Karin 
2. Nemestothy Nikolaus Kasimir, Dipl.-Ing. 
3. Mayr Thomas, Mag. Jur. 
4. Grömer Thomas Helmut, BEd. 
5. Metzenrath Verena Maria, Mag. 
6. Proft Stephanie 
7. Peters Christian Carl Bernhard, Ing. 
8. Kolber Alexandra, Mag. 
9. Peters Tanja Doris, Mag. rer. soc. oec., MBA 
10. Reinhart Jürgen Heinrich 

 
 

Beschlussprotokoll: 
 
Im Sinne des § 20 Abs. 3 und 4 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat nunmehr der 
Bürger-meister die Angelobung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder vorzunehmen. 
 
BGM Christoph Schragl bringt die Gelöbnisformel für die Angelobung der Gemeinderats-
mitglieder und anwesenden Ersatzmitglieder zur Verlesung, welche lautet: 
„Sie werden geloben, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen 
Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich 
gewissenhaft zu be-achten, Ihre Aufgabe unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das 
Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde Traunkirchen nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu fördern.“ 
 
Hierauf werden vom Bürgermeister der Reihe nach sämtlich anwesenden ordentlichen Mit-
glieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates mit den Worten „ich gelobe“ angelobt. 
Nach Vollziehung der Angelobung erklärt der Bürgermeister, dass sich nunmehr der neu 
gewählte Gemeinderat der Gemeinde Traunkirchen konstituiert hat. 
 

TOP 3 Feststellung der Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes 
sowie Berechnung und Bekanntgabe der den einzelnen im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen zukommenden Gemeindevorstandsmandate 
durch den Vorsitzenden 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 20 Abs. 5 O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat der Bürgermeister die Ge-
samtzahl der Gemeindevorstandsmitglieder festzustellen und zu berechnen, wie viele 
Mandate im Gemeindevorstand den einzelnen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen zu-
kommen. 
 
Im Sinne der einschlägigen Bestimmungen des § 26 O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. 
wurde die Mandatsverteilung im Gemeindevorstand berechnet.  
Gemäß § 24 Abs. 1a der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. sind in der Gemeinde mit 
19 Gemeinderatsmitgliedern 5 Gemeindevorstandsmandate zu vergeben. 
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 ÖVP  SPÖ  LIFT  
1/1 11,00 (1) 4,00 (3) 4,00 (4) 
1/2 5,50 (2) 2,00  2,00  
1/3 3,67 (5) 1,33  1,33  

 

Die Berechnung, die nach dem d`Hondtschen System erfolgte, ergibt für die Ermittlung der 
Gemeindevorstandsmandate die Wahlzahl 3,67 
 
Demnach entfallen auf die ÖVP 3 Gemeindevorstandsmandate und auf die SPÖ und die 
Lift je ein Gemeindevorstandsmandat. 
 
Die Berechnung des Ergebnisses soll zur Kenntnis genommen werden. 
 
 

Beschlussprotokoll: 
 
BGM Christoph Schragl präsentiert die Gemeindevorstandsmandatsberechnung und be-
richtet, dass auf die ÖVP 3 Gemeindevorstandsmandate und auf die SPÖ und die Lift je 
ein Gemeindevorstandsmandat entfallen. 
 

TOP 4 Beschluss Gem. § 52 der OÖ GemO - Abstimmung bei Wahlen 
mittels Handzeichen 
 

Sachverhalt: 
 
Bestimmungen der OÖ-Gemeindeordnung § 52: 
Gemäß § 52 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. sind Wahlen, die durch den Ge-
meinderat zu erfolgen haben, stets geheim mittels Stimmzettel durchzuführen, es sei 
denn, der Gemeinderat bestimmt einstimmig eine andere Art der Stimmabgabe. 
 
Es müsste somit zu den Punkten 5, 7, 9.4, 10.2, 10.4 und 12.1 bis 12.7 der heutigen Ta-
gesordnung, bei welchen Wahlen durch den Gemeinderat stattfinden, geheim mittels 
Stimmzettel abgestimmt werden. 
Bisher sind solche Wahlen nicht geheim, sondern mittels Handzeichen abgestimmt wor-
den. 
 

Antrag 
Der Gemeinderat möge beschließen, über die Tagesordnungspunkte 
5. Wahl der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstandes 
7. Wahl des/der Vizebürgermeister(s) 
9.4 Wahl der Obmänner/Obfrauen und Obmann/Obfrau-Stellvertreter/innen sowie der übri-
gen Mitglieder und Ersatzmitglieder in den einzelnen Ausschüssen 
10.2 Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
10.4. Wahl des/der Obmannes/Obfrau und des Obmann/Obfrau-Stellvertreters 
12.1 Wahl in die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Gmunden 
12.2 Wahl in die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes Gmunden 
12.3 Wahl in die Verbandsversammlung des Reinhalteverbandes Traunsee Nord 
12.4 Wahl in die Verbandsversammlung des Wegeerhaltungsverbandes Alpenvorland 
12.5 Wahl von drei Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) in den Jagdausschuss der Genossen-
schaftsjagd Traunkirchen gem. § 16 Oö. Jagdgesetz 
12.6 Wahl von drei Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) in den Kindergartenbeirat 
12.7 Wahl von drei Dienstgebervertreter/innen (Stellvertreter/innen) in den Personalbeirat 
der Gemeinde Traunkirchen 
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mittels Handzeichen abzustimmen. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag von BGM Christoph Schragl, die TOP 5, 7, 9.4, 10.2, 10.4 und 12.1 bis 12.7 
nicht geheim sondern mittels Handzeichen abzustimmen, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 5 Wahl der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstandes – Frakti-
onswahl 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 26 O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. ist die Wahl der übrigen Mitglieder des 
Gemeindevorstandes vorzunehmen. Wie bereits feststeht, stehen der ÖVP drei, der SPÖ 
und der LIFT je ein Gemeindevorstandsmandat zu. 
Da der Bürgermeister auf die Liste der Wahlpartei anzurechnen ist, hat die ÖVP zwei Ge-
meindevorstände zu wählen. 
 
Die Fraktionen der ÖVP, SPÖ und LIFT haben je einen schriftlichen gültigen Wahlvor-
schlag im Sinne der Bestimmungen des § 26 Abs. 3 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. 
für diese Wahl eingebracht und werden folgende Damen und Herren als Gemeindevor-
stände vorgeschlagen: 
 

Fraktion Mitglied 

ÖVP BGM Ing. Christoph Schragl, 
MSc. 

ÖVP Andreas Moser 

ÖVP MMag. Iris Loidl 
  

SPÖ Christian Humer 
  

LIFT Karin Grömer 

 
Über die einzelnen Wahlvorschläge haben nach § 26 (3) O.ö. Gemeindeordnung 1990 
i.d.g.F. nur die Mitglieder der jeweiligen Fraktion abzustimmen. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP Fraktion, Herrn Vizebgm. Andreas Moser und Frau MMag. Iris Loidl in 
den Gemeindevorstand zu wählen, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der SPÖ Fraktion, Herrn Christian Humer in den Gemeindevorstand zu wäh-
len, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der LIFT Fraktion, Frau Karin Grömer in den Gemeindevorstand zu wählen, 
wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 6 Festsetzung der Anzahl der Vizebürgermeister 
 

Sachverhalt: 
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Gemäß § 24 (1) und (2) der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. besteht der Gemeinderat 
aus dem Bürgermeister, aus einem bis höchstens drei Vizebürgermeistern und den übri-
gen Gemeinderäten, wobei in Traunkirchen mit 19 Gemeinderatsmitgliedern die Anzahl 
der Vizebürgermeister mindestens einen zu betragen hat. 
Es obliegt nunmehr dem Gemeinderat, die Anzahl der Vizebürgermeister festzusetzen. 
Es wird vorgeschlagen so wie bisher die Anzahl auf einen Vizebürgermeister festzusetzen. 
 
Beratung und Beschlussfassung die Anzahl der Vizebürgermeister mit einem festzuset-
zen. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag, die Anzahl der Vizebürgermeister mit einem festzusetzen, wird einstimmig 
angenommen. 
 

TOP 7 Wahl des/der Vizebürgermeister(s) – Fraktionswahl 
 

Sachverhalt: 
 
Die Vizebürgermeister sind aus dem Kreis der übrigen Mitglieder des Gemeindevorstan-
des auf Grund von schriftlichen Wahlvorschlägen zu wählen, die jeweils von den Wahlpar-
teien einzubringen sind. Die Anzahl der Vizebürgermeister soll mit einem festgesetzt. 
 
Gemäß § 27 (3) Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. ist der erste Vizebürgermeister von 
den Gemeinderatsmitgliedern der stärksten im Gemeinderat vertretenen Fraktion zu wäh-
len. 
 
Schriftlich eingebrachte Wahlvorschläge: 

1. Andreas Moser 
 
Nach § 27 Abs. 3 O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. haben über den Wahlvorschlag für 
den ersten Vizebürgermeister nur die Mitglieder der stärksten Gemeinderatsfraktion abzu-
stimmen. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn Andreas Moser als Vizebürgermeister zu wählen, wird 
einstimmig angenommen. 
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TOP 8 Angelobung des/der Vizebürgermeister(s) durch den Bezirks-
hauptmann bzw. seines Beauftragten und Angelobung der übrigen Mit-
glieder des Gemeindevorstandes durch den Bürgermeister 
 
 

Beschlussprotokoll: 
 
BGM Christoph Schragl ersucht Herrn Bezirkshauptmann Ing. Mag. Lanz, gemeinsam mit 
ihm die Angelobung des nunmehr gewählten Vizebürgermeisters vorzunehmen. 
 
Herr Bezirkshauptmann bringt die Gelöbnisformel zur Verlesung, welche lautet: 
„Sie werden geloben, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen 
Gesetze und alle Verordnungen der Republik Österreich und des Landes Oberösterreich 
gewissenhaft zu be-achten, Ihre Aufgaben unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, das 
Amtsgeheimnis zu wahren und das Wohl der Gemeinde Traunkirchen nach bestem Wis-
sen und Gewissen zu fördern.“ 
 
Es legt Herr Andreas Moser als Gemeindevorstand und 1. Vizebürgermeister das Gelöb-
nis mit den Worten „ich gelobe“ und durch Handschlag an Herrn Bezirkshauptmann Ing. 
Mag. Lanz ab. 
 
Weiters legen die übrigen Gemeindevorstandsmitglieder das Gelöbnis mit den Worten „ich 
gelobe“ in die Hand des Bürgermeisters ab: 

• MMag. Iris Loidl 

• Christian Humer 

• Karin Grömer 
 

TOP 9 Ausschüsse/Beirat: 
 

TOP 9.1 Festsetzung der Anzahl der zu bildenden Ausschüsse/Beiräte, 
deren Zuständigkeiten und Benennung 
 

Sachverhalt: 
 
Nach § 18b Abs. 1 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. kann der Gemeinderat für An-
gelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde Ausschüsse für einzelne 
Zweige der Verwaltung einrichten. Der Gemeinderat hat jedenfalls einen Prüfungsaus-
schuss und mindestens drei weitere Aus-schüsse für Bau- und Straßenbauangelegenhei-
ten, Angelegenheiten der örtlichen Raumplanung, Schul-, Kindergarten-, Kultur- und 
Sportangelegenheiten, örtliche Umweltfragen sowie für Jugend-, Familien-, Senioren- und 
Integrationsangelegenheiten, einzurichten.  
Nach § 18b der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. ist für die Einrichtung der Aus-
schüsse der Gemeinderat zuständig. 
 
Es wird vorgeschlagen neben dem Prüfungsausschuss folgende Ausschüsse einzurichten: 

1. Ausschuss für Bau- und Straßenangelegenheiten, Raumplanung, Infrastruktur, Um-
welt 

2. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Familien, Senioren, Vereine 
3. Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kindergartenangele-

genheiten, Wohnungsvergaben 
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Weiters soll ein Beirat gemäß § 18b Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung 1990 in Angelegen-
heiten des eigenen Wirkungsbereiches eingerichtet werden; d.h. der Gemeinderat kann 
zur Beratung der Gemeindeorgane in einzelnen Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
bereichs der Gemeinde Beiräte einrichten. In der Gemeinde Traunkirchen soll ein Beirat 
für Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Mobilität, Klima, Außenbeziehungen eingerichtet 
werden. 
 
Beratung und Beschlussfassung über die oben angeführten Ausschüsse und über die Ein-
richtung des Beirates. 
 
 

Beschlussprotokoll: 
 
DI Nikolaus Nemestothy erklärt, wieso die LIFT-Fraktion gegen die Ausschussaufteilung 
stimmen wird. Die LIFT-Fraktion hätte gerne eine Aufteilung in Bauausschuss und Infra-
strukturausschuss, da der Bauausschuss mit diesen vielen Themen überfordert sein wird 
und nicht alles bearbeiten kann. 
Es wird außerdem bezweifelt, dass der Beirat die Überlastungen des Bauausschusses ab-
decken kann. 
 
Mag. Richard Held merkt an, dass die SPÖ-Fraktion den Beirat nicht für notwendig sieht, 
da die einzelnen Themen bereits in den Ausschüssen eingearbeitet sind. 
Die Ausschussaufteilung wird auch von der SPÖ-Fraktion unterstützt. 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, folgende Ausschüsse einzurichten, wird mehrheitlich bei 
Gegenstimmen durch die LIFT-Fraktion angenommen. 

4. Ausschuss für Bau- und Straßenangelegenheiten, Raumplanung, Infrastruktur, Um-
welt 

5. Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Familien, Senioren, Vereine 
6. Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kindergartenangele-

genheiten, Wohnungsvergaben 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion einen Beirat für Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Mobi-
lität, Klima, Außenbeziehungen einzurichten, wird mehrheitlich bei Gegenstimmen durch 
die LIFT-Fraktion und SPÖ-Fraktion angenommen. 
 

TOP 9.2 Feststellung, welche im Gemeinderat vertretene Fraktion je-
weils in einem bestimmten Ausschuss/Beirat den Obmann bzw. die Ob-
frau (Obmann/Obfrau-Stellvertreter/in) stellt 
 

Sachverhalt: 
 
Nach § 33 Abs. 3 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. haben die im Gemeinderat ver-
tretenen Fraktionen nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes Anspruch auf Be-
setzung der Obmann/Obfraustellen und der Stellen der Obmann/Obfrau-Stellvertreter der 
Ausschüsse, soweit sie über wählbare Vertreter/innen in den Ausschüssen verfügen.  
Im Sinne der Bestimmungen des § 26 Abs. 2 der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. 
sind diese Stellen zu berechnen und den einzelnen Fraktionen zuzuweisen. 
 

• ÖVP 
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o Obmann/Obfraufunktion 
▪ Ausschuss für Bau- und Straßenangelegenheiten, Raumplanung, Inf-

rastruktur, Umwelt 
▪ Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Familien, Senioren, Vereine 
▪ Beirat für Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Mobilität, Klima, Au-

ßenbeziehungen 
o Obmann/Obfrau-Stellvertreterfunktion 

▪ Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kinder-
gartenangelegenheiten, Wohnungsvergaben 

▪ Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Familien, Senioren, Vereine 

• SPÖ 
o Obmann/Obfraufunktion 

▪ Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kinder-
gartenangelegenheiten, Wohnungsvergaben Obmann-Stellvertreter-
funktion 

o Obmann/Obfrau-Stellvertreterfunktion 
▪ Prüfungsausschuss 

• LIFT 
o Obmann/Obfraufunktion 

▪ Prüfungsausschuss 
o Obmann/Obfrau-Stellvertreterfunktion 

▪ Ausschuss für Bau- und Straßenangelegenheiten, Raumplanung, Inf-
rastruktur, Umwelt 

 
Beratung und Beschlussfassung der Zuweisung der Ausschussobmann/obfrau und des 
Ausschussobmann/obfrau-Stellvertreters an die Fraktionen. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag die Ausschussobmann/obfrau und die Ausschussobmann/obfrau-Stellvertreter 
wie im Sachverhalt angeführt zuzuweisen, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 9.3 Feststellung der Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der 
einzelnen Ausschüsse/Beiräte 
 

Sachverhalt: 
 
Da der Gemeinderat ohne Prüfungsausschuss 3 Ausschüsse eingerichtet hat, müssen 
nunmehr diese Ausschüsse besetzt werden.  
Die Anzahl der Mitglieder der Ausschüsse hat im Sinne des § 33 Abs. 2 O.ö. Gemeinde-
ordnung 1990 i.d.g.F. der Gemeinderat festzulegen, das heißt, dass die Anzahl der Mit-
glieder (Ersatzmitglieder) eines Ausschusses grundsätzlich der Anzahl der Mitglieder des 
Gemeindevorstandes zu entsprechen hat. Der Gemeinderat kann jedoch mit einem mit 
Drei-Viertel-Mehrheit zu fassenden Beschluss diese Anzahl erhöhen oder herabsetzen, 
die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) eines Ausschusses muss jedoch mindestens 
drei betragen. 
 
 
Beratung und Beschlussfassung, dass die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der ein-
zelnen Ausschüsse mit 5 festgesetzt wird. 
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Beschluss: 

 
Der Antrag, die Anzahl der einzelnen Ausschüsse bzw. des Beirates mit 5 festzusetzen, 
wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 9.4 Wahl der Obmänner/Obfrauen und Obmann-Stellvertreter/innen 
sowie der übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder in den einzelnen Aus-
schüssen – Fraktionswahl; sowie Fassung der im Zusammenhang mit 
der Wahlhandlung erforderlichen Beschlüsse 
 

Sachverhalt: 
 
Die Gemeinderatsfraktionen haben für die Besetzung der Ausschüsse folgende schriftliche 
Vorschläge eingebracht. 
 
Ausschuss für Bau- und Straßenangelegenheiten, Raumplanung, Infrastruktur, Um-

welt 
Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP GR Ing. Alois Siegesleitner 
(Obmann) 

Ing. Erich Peer 

ÖVP Albert Raffelsberger Ing. Alois Leitner 

ÖVP Franz Zopf Klaus Felleitner 

SPÖ GR Mag. Richard Held Waldemar Hessenberger 

LiFT GR DI Nikolaus Nemestothy 
(Obmann Stellvertreter) 

Ing. Christian Peters 

 
Ausschuss für Kultur, Sport, Jugend, Familien, Senioren, Vereine 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP GR Martin Mallinger 
(Obmann) 

Rosa Lüftinger 

ÖVP Klaus Felleitner 
(Obmann Stellvertreter) 

GR Ing. Stephan Wolfsgruber BEd. 

ÖVP Clemens Holzberger Sarah De Hoop 

SPÖ GR Christian Danner Ing. Herbert Friedl 

LiFT GR Karin Grömer Mag. Verena Metzenrath 

 
Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kindergartenangele-

genheiten, Wohnungsvergaben 
Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP GR Tanja Gattinger 
(Obmann Stellvertreterin) 

GR Ing. Stephan Wolfsgruber BEd. 

ÖVP GR Dr. Verena Fettinger Bernd Reinhardt 

ÖVP GR Waltraud Eder Rosa Lüftinger 

SPÖ GR Christian Humer 
(Obmann) 

David Danner 

LiFT GR Thomas Grömer BEd. Stephanie Proft 

 
Beirat für Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Mobilität, Klima, Außenbeziehun-

gen 
Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP GR MMag. Iris Loidl 
(Obfrau) 

Manfred Mayer 

ÖVP GR Ing. Stephan Wolfsgruber BEd. Anna Maria Brunner 
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(Obfrau Stellvertreter) 

ÖVP Wolfgang Gröller Helmut Erhardt 

SPÖ Waldemar Hessenberger GR Mag. Richard Held 

LiFT Mag. Verena Metzenrath GR DI Nikolaus Nemstothy 

 
 
 

Beschluss: 
 
Die Mitglieder der ÖVP-Fraktion werden um ein Zeichen mit der Hand ersucht, wenn sie 
damit einverstanden sind, dass die von der ÖVP vorgeschlagenen Personen als Obmän-
ner/Obfrauen und –stellvertreter und als Mitglieder und Ersatzmitglieder in die vorhin verle-
senen Ausschüsse gewählt werden. 

Einstimmig angenommen 
 
Die Mitglieder der SPÖ-Fraktion werden um ein Zeichen mit der Hand ersucht, wenn sie 
damit einverstanden sind, dass die von der SPÖ vorgeschlagenen Personen als Obmän-
ner/Obfrauen und –stellvertreter und als Mitglieder und Ersatzmitglieder in die vorhin verle-
senen Ausschüsse gewählt werden. 

Einstimmig angenommen 
 
Die Mitglieder der LIFT-Fraktion werden um ein Zeichen mit der Hand ersucht, wenn sie 
damit einverstanden sind, dass die von der LIFT vorgeschlagenen Personen als Obmän-
ner/Obfrauen und –stellvertreter und als Mitglieder und Ersatzmitglieder in die vorhin verle-
senen Ausschüsse gewählt werden. 

Einstimmig angenommen 
 

TOP 10 Prüfungsausschuss: 
 
 

TOP 10.1 Festsetzung der Anzahl der Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 91 O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat der Gemeinderat die Gebarung der 
Gemeinde einschließlich ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen sowie der in der Verwal-
tung der Gemeinde stehenden selbständigen Fonds und Stiftungen zu überwachen und 
hierzu aus seiner Mitte für die Dauer seiner Funktionsperiode einen Prüfungsausschuss 
gemäß § 18b Abs. 1 O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. zu bestellen. 
 
Nach § 91a O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat die Anzahl der Mitglieder des Prü-
fungsaus-schusses grundsätzlich der Anzahl der Mitglieder des Gemeindevorstandes zu 
entsprechen. Der Gemeinderat kann mit einem mit Drei-Viertel-Mehrheit zu fassenden 
Beschluss diese Anzahl erhöhen oder herabsetzen. Die Anzahl der Mitglieder des Prü-
fungsausschusses muss jedoch jedenfalls aber der Anzahl der Fraktionen, die im Gemein-
derat vertreten sind, entsprechen. 
Mitglieder des Gemeindevorstandes dürfen dem Prüfungsausschuss nicht angehören. 
 
 
Beratung und Beschlussfassung, dass die Anzahl der Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses mit 5 festgesetzt wird. 
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Beschluss: 
 
Der Antrag, die Anzahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses mit 5 festzusetzen, wird 
einstimmig angenommen. 
 

TOP 10.2 Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses 
 

Sachverhalt: 
 
Folgende schriftliche Wahlvorschläge sind für den Prüfungsausschuss eingegangen: 
 

Prüfungsausschuss 
Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP Christine Jocher Alois Schernberger 

ÖVP GR Josef Bachinger Ing. Johann Holzleithner 

ÖVP Clemens Holzberger Helmut Erhardt 

SPÖ GR Jasmin Hessenberger MBA, MSc. 
(Obmann Stellvertreterin) 

Michaela Humer 

LiFT GR Mag. Thomas Mayr 
(Obmann) 

Stephanie Proft 

 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, in den Prüfungsausschuss die im Sachverhalt angeführten 
Personen zu wählen, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der SPÖ-Fraktion, in den Prüfungsausschuss die im Sachverhalt angeführten 
Personen zu wählen, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der LIFT-Fraktion, in den Prüfungsausschuss die im Sachverhalt angeführten 
Personen zu wählen, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 10.3 Bestimmung der Fraktion, welche die Obmann/Obfrau- und 
Obmann/Obfraustellvertreter-Funktion stellt 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 91a Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat der Gemeinderat zu beschließen, 
welcher Fraktion das Vorschlagsrecht für den Obmann und den Obmann-Stellvertreter des 
Prüfungsausschusses zukommt.  
Da mehr als zwei Fraktionen im Gemeinderat vertreten sind, darf der Obmann (Obmann-
Stellvertreter) des Prüfungsausschusses weder der Fraktion, die den Bürgermeister stellt, 
noch der an Mandaten stärksten Fraktion angehören. 
 
Beratung und Beschlussfassung, dass die LIFT-Fraktion den Obmann und die SPÖ Frak-
tion die Obmannstellvertreterin stellt. 
 
 

Beschluss: 
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Der Antrag, dass die LIFT-Fraktion den Obmann und die SPÖ-Fraktion die Obmann-Stell-
vertreterin stellt, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 10.4 Wahl des/der Obmannes/Obfrau und des Obmann/Obfrau-
Stellvertreters 
 

Sachverhalt: 
 
Für die Obmann/Obfraufunktion und Obmann/Obfraustellvertreterfunktion werden folgende 
Wahlvorschläge eingebracht: 
 

Prüfungsausschuss 
Fraktion Obmann Obmann-Stellvertreter 

LiFT GR Thomas Mayr  

SPÖ  GR Jasmin Hessenberger MBA, MSc. 
(Obmann Stellvertreterin) 

 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der LIFT-Fraktion, Herrn Mag. Thomas Mayr als Obmann des Prüfungsaus-
schusses zu wählen, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der SPÖ-Fraktion, Frau Jasmin Hessenberger MBA, MSc. als Obmann-Stell-
vertreterin des Prüfungsausschusses zu wählen, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 11 Übertragung des Beschlussrechtes der Wohnungsvergaben an 
den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und Kin-
dergartenangelegenheiten, Wohnungsvergaben 
 

Sachverhalt: 
 
Entsprechend der Vorjahre sollen die Wohnungsvergaben bei denen der Gemeinderat der 
Gemeinde Traunkirchen das Vergaberecht hat (LAWOG Wohnungen Mühlbachberg und 
Bachgasse und bei den gemeindeeigenen Häusern), die Auswahl der Mieter sowie die 
Vergabe der Wohnungen an den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- 
und Kindergartenangelegenheiten, Wohnungsvergaben übertragen werden. 
 
Seitens des Ausschusses sollen die jeweiligen Nachmieter auf Grund der vom Amt geführ-
ten Wohnungswerberliste erhoben werden und die Vergabe der Wohnung im Ausschuss 
beschlossen werden. 
 
Beratung und Beschlussfassung, die Abwicklung der Wohnungsvergaben (Feststellung 
des Nachmieters/Nachmieterin und Vergabe) im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, In-
tegration, Schul- und Kindergartenangelegenheiten, Wohnungsvergaben zu behandeln 
und zu beschließen und dem Gemeinderat darüber zu berichten. 
 

Beschluss: 
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Der Antrag, die Abwicklung der Wohnungsvergaben (Feststellung des Nachmieters/Nach-
mieterin und Vergabe) im Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Integration, Schul- und 
Kindergartenangelegenheiten, Wohnungsvergaben zu behandeln und zu beschließen und 
dem Gemeinderat darüber zu berichten, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 12 Wahl der Vertreter/innen (Stellvertreter/innen) in Organe außer-
halb der Gemeinde 
 

TOP 12.1 in die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Gmun-
den 
 

Sachverhalt: 
 
Durch die Neuwahl des Gemeinderates ändert sich auch die Zusammensetzung der Ver-
bandsversammlung des Sozialhilfeverbandes Gmunden.  
Die Vertreter (und Stellvertreter) der Gemeinden in der Verbandsversammlung sind (im 
Sinne des § 33 Sozialhilfegesetz) vom Gemeinderat aus seiner Mitte zu wählen. 
Die Verbandsversammlung besteht aus dem Obmann und den Vertretern der verbandsan-
gehörigen Gemeinden. 
Die Entsendung erfolgt nach dem Proporz. 
 
Nach § 33 Oö. Sozialhilfegesetz hat die Gemeinde Traunkirchen folgende Mitglieder und 
Ersatzmitglieder zu entsenden: 
 

Fraktion Mitglied Ersatzmitglied 

ÖVP 1 1 

 
Zu beachten ist, dass auch die zu entsendenden Ersatzmitglieder dem Kreis der aktiven 
Gemeinderatsmitglieder angehören müssen. 
 
Die Wahl hat nach den Bestimmungen des §§ 26 bis 29 Oö. Gemeindeordnung 1990 – 
wie die Wahl des Gemeindevorstandes – zu erfolgen.  
Die ÖVP-Fraktion hat im Sinne der Bestimmungen des § 29 Oö. Gemeindeordnung 1990 
rechtzeitig entsprechende schriftliche Wahlvorschläge für die Wahl der Vertreter in die 
Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes eingebracht. 
 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP BGM Ing. Christoph Schragl MSc. GR Tanja Gattinger 

 
Nach § 26 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat jede Gemeinderatsfraktion ihre Vertre-
ter selbst zu wählen. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn BGM Christoph Schragl als Mitglied und Frau Tanja 
Gattinger als Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung des Sozialhilfeverbandes 
Gmunden zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 12.2 in die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverbandes 
Gmunden 
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Sachverhalt: 
 
Aufgrund des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes ist bei der Bezirkshauptmannschaft Gmunden 
ein Bezirksabfallverband eingerichtet. Aufgrund des Proporz kommt der ÖVP-Fraktion die 
Entsendung eines Mitgliedes in den Bezirksabfallverband zu. Die ÖVP-Gemeinderatsfrak-
tion der Gemeinde Traunkirchen hat folgenden schriftlichen Wahlvorschlag eingebracht: 
 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP Vizebgm. Andreas Moser GR Dr. Peter Holzberger 

 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn Vizebgm. Andreas Moser als Mitglied und Herrn Dr. 
Peter Holzberger als Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung des Bezirksabfallverban-
des Gmunden zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 12.3 in die Verbandsversammlung des Reinhalteverbandes Traun-
see Nord 
 

Sachverhalt: 
 
Entsprechend den Satzungen des Reinhalteverbandes Traunsee Nord sind in Folge der 
Gemeinderatswahlen die Vertreter der einzelnen Gemeinden für die diversen Aufgaben im 
Reinhalteverband Traunsee Nord namhaft zu machen. 
Für die Mitgliederversammlung ist seitens der Gemeinde Traunkirchen gemäß § 11 (3) der 
Satzungen ein Vertreter zu entsenden. 
Für diese Wahlen sind nach § 26 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. nur die Mitglieder 
der einzelnen Gemeinderatsfraktionen stimmberechtigt. 
 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP BGM Ing. Christoph Schragl MSc. GR Ing. Alois Siegesleitner 

 
Die Gemeinde Traunkirchen hat außerdem immer einen Rechnungsprüfer entsendet. 
Diese Funktion nehmen in den anderen Gemeinden immer die jeweiligen Amtsleiter ein, 
weshalb vorgeschlagen wird, dass diese Tätigkeit von AL Stefan Heißl wahrgenommen 
wird. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn BGM Christoph Schragl als Mitglied und Herrn Ing. 
Alois Siegesleitner als Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung des Reinhalteverban-
des Traunsee Nord zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag, dass Herr AL Stefan Heißl als Rechnungsprüfer in den Reinhalteverband 
Traunsee Nord entsendet wird, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 12.4 in die Verbandsversammlung des Wegeerhaltungsverbandes 
Alpenvorland 
 

Sachverhalt: 
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In den Wegeerhaltungsverband Alpenvorland ist von der Gemeinde Traunkirchen ein Ver-
treter sowie ein Stellvertreter namhaft zu machen. Als Vertreter können nur Mitglieder des 
Gemeinderates gewählt werden. 
Für diese Wahlen sind nach § 26 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. nur die Mitglieder 
der einzelnen Gemeinderatsfraktionen stimmberechtigt. 
 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP Albert Raffelsberger GR Josef Bachinger 

 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn Albert Raffelsberger als Mitglied und Herrn Josef 
Bachinger als Ersatzmitglied in die Verbandsversammlung des Wegeerhaltungsverbandes 
Alpenvorland zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 12.5 drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) in den Jagdausschuss der 
Genossenschaftsjagd Traunkirchen gem. § 16 Oö. Jagdgesetz 
 

Sachverhalt: 
 
Aufgrund der Gemeinderatswahl 2021 ist auch eine Neuwahl bzw. Neubestellung der Mit-
glieder des Jagdausschusses notwendig. 
Nach dem Oö. Jagdgesetz (§ 16) hat die Gemeindevertretung drei Mitglieder zu wählen. 
Für die Wahl der Vertreter/innen sind die Bestimmungen über die Wahl der Mitglieder des 
Gemeindevorstandes sinngemäß anzuwenden. Demzufolge ist auf die Verteilung der zu 
entsendenden Vertreter/innen auf die einzelnen Fraktionen der Grundsatz der Proportio-
nalität im Sinne des § 26, Absatz 2, Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. anzuwenden.  
Demnach steht der ÖVP-Gemeinderatsfraktion die Entsendung von zwei Mitgliedern und 
der SPÖ-Gemeinderatsfraktion die Entsendung von einem Mitglied in den Jagdausschuss 
zu. 
Die ÖVP-Gemeinderatsfraktion und die SPÖ Gemeinderatsfraktion haben rechtzeitig ei-
nen schriftlichen Wahlvorschlag eingebracht. 
 

Jagdausschuss 
Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP BGM Ing. Christoph Schragl MSc. Alois Siegesleitner 

ÖVP GR Dr. Peter Holzberger Renate Fölser 

SPÖ Waldemar Hessenberger GR Jasmin Hessenberger MBA, MSc. 

 
Für diese Wahlen sind nach § 26 Oö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. nur die Mitglieder 
der ÖVP-Gemeinderatsfraktion stimmberechtigt. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn BGM Christoph Schragl und Herrn Peter Holzberger 
als Mitglieder und Herrn Alois Schernberger und Frau Renate Fölser als Ersatzmitglieder 
in den Jagdausschuss der Genossenschaftsjagd Traunkirchen zu entsenden, wird ein-
stimmig angenommen. 
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Der Antrag der SPÖ-Fraktion, Herrn Waldemar Hessenberger als Mitglied und Frau Jas-
min Hessenberger als Ersatzmitglied in den Jagdausschuss der Genossenschaftsjagd 
Traunkirchen zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 12.6 drei Mitglieder (Ersatzmitglieder) in den Kindergartenbeirat 
 

Sachverhalt: 
 
Diese Vertreter müssen entweder Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Gemeinderates 
sein oder wenigstens in den Gemeinderat wählbar sein oder es müssen Bedienstete der 
Gemeinde entsandt werden. Aufgrund des Verhältniswahlrechtes entfallen zwei Vertreter 
auf die ÖVP-Fraktion und ein Vertreter auf die SPÖ-Fraktion. 
 

Kindergartenbeirat 
Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP GR Dr. Verena Fettinger GR Martin Mallinger 

ÖVP Vizebgm. Andreas Moser GR Tanja Gattinger 

SPÖ GR Mag. Richard Held GR Christian Danner 

LiFT Mag. Alexandra Kolber GR Thomas Grömer BEd. 

 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag, dass die LIFT-Fraktion, auch einen Vertreter in den Kindergartenbeirat entsen-
den darf, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Frau Verena Fettinger und Herrn Vizebgm. Andreas Moser 
als Mitglieder und Herrn Martin Mallinger und Frau Tanja Gattinger als Ersatzmitglieder in 
den Kindergartenbeirat zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der SPÖ-Fraktion, Herrn Richard Held als Mitglied und Herrn Christian Danner 
als Ersatzmitglied in den Kindergartenbeirat zu entsenden, wird einstimmig angenom-
men. 
 
Der Antrag der LIFT-Fraktion, Frau Alexandra Kolber als Mitglied und Herrn Thomas Grö-
mer als Ersatzmitglied in den Kindergartenbeirat zu entsenden, wird einstimmig ange-
nommen. 
 

TOP 12.7 drei Dienstgebervertreter/innen (Stellvertreter/innen) in den 
Personalbeirat der Gemeinde Traunkirchen 
 

Sachverhalt: 
 
Aufgrund der Bestimmungen des § 14 OÖ GDG 2002 sind drei Dienstgebervertreter/innen (Ersatz-
personen) und zwei Dienstnehmervertreter/innen (Ersatzpersonen) in den Personalbeirat der Ge-
meinde zu entsenden. Diese müssen Mitglieder oder Ersatzmitglieder des Gemeinderates sein. 

Der (Die) Vorsitzende wird von jener im Gemeinderat vertretenen Partei entsandt, die über 
die größte Anzahl von Mandaten verfügt; die zwei weiteren Dienstgebervertreter (Dienst-
gebervertreterinnen) sind nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu entsenden; 
die zweitstärkste im Gemeinderat vertretene Partei entsendet jedenfalls einen (eine) 
Dienstgebervertreter (Dienstgebervertreterin). Bei gleicher Mandatsstärke geben jeweils 
die bei der vorangegangenen Gemeinderatswahl auf die betreffenden Parteien 
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entfallenden Parteisummen den Ausschlag; bei gleichen Parteisummen entscheidet das 
Los, das von dem an Jahren jüngsten anwesenden Mitglied des Gemeinderats zu ziehen 
ist. Im Fall des Endens eines Mandats als Mitglied des Gemeinderats (§ 21 Oö. Gemein-
deordnung 1990) hat der Gemeinderat unverzüglich eine Neuentsendung für den Rest der 
Funktionsperiode vorzunehmen. 
 
Die Dienstnehmervertreter (Dienstnehmervertreterinnen) des Personalbeirats werden vom 
Gemeinderat auf Grund von Vorschlägen der Personalvertretung nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechts bestellt, wobei die zweitstärkste Fraktion jedenfalls einen Vertre-
ter namhaft macht. Kommt kein Vorschlag zustande, bestellt der Gemeinderat die Dienst-
nehmervertreter (Dienstnehmervertreterinnen) aus dem Kreis der Dienstnehmer (Dienst-
nehmerinnen). Die Dienstnehmervertreter (Dienstnehmervertreterinnen) müssen Mitglie-
der der Personalvertretung sein, sofern eine solche besteht. Im Fall des Ausscheidens aus 
dem Vertretungsorgan hat die entsendungsberechtigte Stelle unverzüglich einen Nachbe-
setzungsvorschlag für den Rest der Funktionsperiode des Personalbeirats zu erstatten. 
 
Dienstgebervertreter: 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

ÖVP BGM Ing. Christoph Schragl MSc. 
(Vorsitzender) 

GR MMag. Iris Loidl 

ÖVP Vizebgm. Andreas Moser GR Josef Bachinger 

SPÖ GR Christian Humer Waldemar Hessenberger 

 
Dienstnehmervertreter: 

Fraktion Mitglieder Ersatzmitglieder 

 Eva Höller Romana Druckenthaner 

 Andreas Weigl Mario Geiger 

 
Beschluss: 

 
Der Antrag der ÖVP-Fraktion, Herrn BGM Christoph Schragl als Vorsitzenden und Herrn 
Vizebgm. Andreas Moser als Mitglied und Frau Iris Loidl und Herrn Josef Bachinger als Er-
satzmitglieder in den Personalbeirat zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 
Der Antrag der SPÖ-Fraktion, Herrn Christian Humer als Mitglied und Herrn Waldemar 
Hessenberger als Ersatzmitglied in den Personalbeirat zu entsenden, wird einstimmig an-
genommen. 
 
Der Antrag, seitens der Dienstnehmervertreter/innen Frau Höller Eva und Herr Andreas 
Weigl als Mitglieder und Frau Romana Druckenthaner und Herrn Mario Geiger als Ersatz-
mitglieder zu entsenden, wird einstimmig angenommen. 
 

TOP 13 Bekanntgabe der von den Fraktionen bestellten Obmänner/Ob-
frauen und -stellvertreter/innen 
 

Sachverhalt: 
 
Gemäß § 18 a) der O.ö. Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. hat jede Fraktion, die aus mehr 
als einem Mitglied des Gemeinderates besteht, aus ihrer Mitte eine/n Obmann/Obfrau und 
zumindest eine/n Obmann/Obfrau-Stellvertreter/in zu bestellen. Diese Bestellung ist dem 
Bürgermeister schriftlich anzuzeigen und hat der Bürgermeister diese Anzeige(n) im Ge-
meinderat zu verlesen. 
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Fraktion Fraktionsobmann Fraktionsobmann Stellvertreter 

ÖVP GR Dr. Peter Holzberger GR Josef Bachinger 
Clemens Holzberger 

SPÖ GR Mag. Richard Held GR Jasmin Hessenberger MBA, MSc. 

LiFT GR DI Nikolaus Nemestothy Mag. Alexandra Kolber 

 

TOP 14 Erklärung des Bürgermeisters und der Fraktionsobmänner/-
frauen 
 

Beschlussprotokoll: 
 
Die Fraktionsobmänner DI Nikolaus Nemestothy (LIFT), Mag Richard Held (SPÖ) und Dr. 
Peter Holzberger (ÖVP) erklären die Ziele und Vorstellungen für die kommende Periode. 
Abschließend spricht noch BGM Christoph Schragl zu den Anwesenden und bekundet 
seine Vorfreude auf eine gute Zusammenarbeit mit vielen konstruktiven Gesprächen und 
Anregungen. 
 

TOP 15 Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 08.07.2021 
 
 

Beschluss: 
 
Der Antrag von BGM Christoph Schragl, die vorliegende Verhandlungsschrift vom 
08.07.2021 zu beschließen, wird mehrheitlich bei Enthaltung durch Mag. Thomas Mayr 
angenommen. 
 

TOP 16 Allfälliges 
 
 
 
 
Da es sonst keine Wortmeldungen mehr gibt, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 
19:10 Uhr. 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 

Schriftführer Vorsitzender 
 
 
 
 
____________________ ____________________ ____________________ 

LiFT ÖVP SPÖ 
 
 
Das Protokoll wurde in der Sitzung am …………………….. genehmigt. 
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